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1. Anlass der Änderung und Planerfordernis 

 

Die Stadt Mühlacker setzt sich, wie auch viele weitere Kommunen und Gemeinden in Baden-Württem-

berg, dafür ein, die Energiewende in Deutschland voranzutreiben. Um künftig von den fossilen Brenn-

stoffen loszukommen, bedarf es flächendeckend eines erhöhten Angebots an erneuerbaren Energien 

und an grün produziertem Strom. Diesem Ziel folgend, sollen große Flächen, in und um die Gemeinden 

und Städte in Deutschland zur Solarenergiegewinnung und nachhaltigen Stromerzeugung herangezo-

gen werden.  

 

Um zukünftig die Gewinnung alternativer Energieformen auch in der Stadt Mühlacker zu sichern, soll im 

Stadtteil Großglattbach eine PV - Freiflächenanlage auf ca. 9 ha westlich des Stadtteils errichtet werden. 

Das Areal wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt und soll auch unter den Modulen weiterhin 

landwirtschaftlich genutzt werden. 

 

Der nachfolgende Luftbildausschnitt zeigt die aktuelle Situation auf dem Plangebiet: 

Die Stadt Mühlacker bildet zusammen mit der Gemeinde Ötisheim eine Verwaltungsgemeinschaft.  

 

Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan 2025 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Mühl-

acker – Ötisheim vom 05.09.2013 ist der betreffende Bereich bereits als landwirtschaftliche Fläche dar-

gestellt.  
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Der künftige Bebauungsplan „PV-Anlage Gewann Seite“ ist somit nicht gemäß § 8(2) aus dem FNP 

entwickelt. Daher soll gemäß § 8(3) BauGB parallel zum Bebauungsplan eine entsprechende Änderung 

des Flächennutzungsplans in diesem Bereich (Gebietsgröße: ca. 9 ha) durchgeführt werden.  

Eine Entwicklung und Nutzungsergänzung der bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen um eine 

Sonderbaufläche (Zweckbestimmung Photovoltaik) zur Energiegewinnung entspricht den Entwicklungs-

zielen der Stadt Mühlacker. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erzeugung von rege-

nerativen Energien am Ortsrand von Großglattbach zu schaffen, ist die Änderung des Flächennutzungs-

plans erforderlich. 

 

 

2. Änderungsinhalte und Bedarfsbegründung 

 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans ergibt sich aus der Darstellung im zeichnerischen 

Teil und umfasst insgesamt ca. 9 ha.  

Der gesamte Bereich wird – entsprechend der künftig vorgesehenen Nutzung – als Fläche für die Land-

wirtschaft sowie als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Photovoltaik dargestellt. Die Nutzung 

der Fläche als Freiflächen – PV – Anlage ergänzt die bisherige landwirtschaftliche Nutzung. Die Über-

lagerung der beiden Nutzungen gewährleistet die Erhaltung der landwirtschaftlichen Nutzung. Diese soll 

in Form von Beweidung stattfinden, die unter aufgeständerten PV-Modulen möglich ist.  

Das Plangebiet befindet sich ca. 600 m westlich der Ortslage von Großglattbach und grenzt im Norden 

an eine Waldfläche, die gleichzeitig ein FFH-Gebiet darstellt. Ca. 130 m südlich der geplanten Anlage 

verläuft die L 1125. 

Das Gelände fällt nach Süden und in geringerem Maß nach Westen ab. Der maximale Höhenunterschied 

innerhalb des Plangebiets beträgt knapp 30 m und resultiert in Geländeneigungen von bis zu 9 %. 

 

Bestand Flächennutzungsplan 2025 

 
 
 
 

    Änderungsbereich 
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Planung 6. Änderung Flächennutzungsplan 2025 

 

 

 

3. Darstellung im Regionalplan 

 

Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte Regionalplan Nordschwarzwald (Teilregionalplan Landwirtschaft verbindlich seit März 

2017): Lage des Plangebiets in Rot eingekreist. 
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Im gültigen Regionalplan des Regionalverbandes Nordschwarzwald, Raumkarte Blatt Nord, ist der Plan-

bereich als Vorranggebiet für die Landwirtschaft (Z), mit Flächen für Erholung und Tourismus (G), sowie 

dem Bodenschutz (G) dargestellt.  

Aufgrund der geplanten Überlagerung der Nutzungen Landwirtschaftliche Flächen (hier Tierhaltung und 

Beweidung) und Flächen für Photovoltaik kann davon ausgegangen werden, dass eine Beeinträchti-

gung raumordnerischer Belange nicht erfolgt. 

Die PV-Anlagen nehmen in ihrer Anbringung ohne Fundamente geringfügig Fläche in Anspruch, somit 

kann von einer Vereinbarkeit von Erzeugung regenerativer Energie und Bodenschutz ausgegangen 

werden. Zudem lässt sich die Bodenfläche unterhalb der Anlagen für landwirtschaftliche Zwecke wei-

terhin nutzen, sodass auch dem Vorranggebiet für die Landwirtschaft entsprochen wird. Eine überge-

ordnete Erholungseignung ist bei dieser Fläche nicht zu erkennen. Dennoch wird durch behutsamen 

Umgang mit Höhe der Anlagen und Randeingrünung auf das Einfügen in die Landschaft Wert gelegt. 

Im parallel durchgeführten vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren ist durch die Festschreibung 

von Teilbereichen mit beweglichen Solarmodulen (sogenannte Tracker) die Vermeidung von Blendwir-

kungen sichergestellt. 

Die Angesprochenen Ziele und Grundsätze, insbesondere der Bodenschutz sowie die Erholungs- und 

Tourismuseignung werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.  

 

Deshalb kann bei der FNP-Paralleländerung davon ausgegangen werden, dass den Belangen der 

Raumordnung langfristig gesehen nichts entgegen steht und gleichzeitig die Ziele der Energiewende 

verfolgt werden können. 

 

 

4. Örtliche Gegebenheiten / Schutzgebiete und -objekte 

 

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand des Stadtteils Großglattbachs. Das Plangebiet ist 

von landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Im Norden, Osten und Süden befinden sich Feldwege, die 

das Plangebiet erschließen, im Norden grenzt eine größere zusammenhängende Waldfläche an das 

Plangebiet. 

 

Trotz der Randlage innerhalb der Gemeinde kann das Plangebiet an die öffentlichen Leitungen ange-

schlossen werden. 

 

Grundsätzlich besteht eine Flächenkonkurrenz zwischen Landwirtschaft und PV-Anlagen, da die betref-

fenden Flächen aus der direkten landwirtschaftlichen Produktion genommen werden. Aus diesem Grund 

sollten keine Flächen mit hochwertigen Böden beansprucht werden, was im vorliegenden Fall auch 

weitestgehend beachtet ist. 

Die Flurbilanzkarte weist überwiegend Flächen mittlerer, teilweise jedoch auch höherer Güte aus. Sie 

kann allerdings kleinräumigere Änderungen nicht berücksichtigen, d. h. sie mittelt unterschiedliche 

Werte über größere Teile der Grundstücksfläche, woraus sich deutliche. Unterschiede ergeben können. 

Die Grundstückseigentümer haben durch die langjährige landwirtschaftliche Nutzung ein detailliertes 

kleinräumiges Bild der jeweiligen Bodenverhältnisse. Im Plangebiet nimmt allgemein gesehen die Bo-

dengüte von Westen nach Osten deutlich ab. Die besten Bodenqualitäten  finden sich im Südwesten. 

Dieser Umstand wird berücksichtigt, indem der betreffende Bereich nicht im Plangebiet enthalten ist.  

 

Es sind keine Schutzgebiete nach §§ 23 – 29 und 32 BNatSchG oder geschützte Biotope nach § 30 

BNatSchG bzw. § 33 NatSchG betroffen.  

 

Nördlich angrenzend, in dem Waldgebiet, befindet sich das FFH Gebiet 7018-342 „Enztal bei Mühl-

acker“. Im Rahmen einer  FFH- bzw. NATURA-2000-Vorprüfung wurde untersucht, ob das Vorhaben 

mit deren Erhaltungszielen verträglich ist. 
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Teile des Vorhabengebiets liegen innerhalb eines Wildtierkorridors und beinhalten Biotopverbundflä-

chen mittlerer und trockener Standorte. Weitere für die Natura-2000-Vorprüfung relevante Bereiche be-

finden sich außerhalb des Plangebiets.  

Die Vorprüfung kommt zum Ergebnis, dass keine Beeinträchtigung zu befürchten ist. Die Nutzung findet 

auf intensiv genutzten Ackerflächen statt. Wald und Waldrand bleiben unberührt, ein Waldabstand von 

30 m wird eingehalten, betriebsbedingte Wirkungen wie Lärm oder Lichtemissionen gehen von der An-

lage nicht aus. Der Obstbaumbestand im Nordosten bleibt erhalten. Eine gesonderte Verträglichkeits-

untersuchung ist daher nicht erforderlich. 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebietszonen. 

 

 

5. Berücksichtigung der Umweltbelange  

 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung oder Änderung eines Bauleitplans für die 

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzufüh-

ren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden. Die Inhalte und die Form des Umweltberichtes richten sich nach der 

Anlage 1 zum BauGB sowie den nach § 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB zu berücksichtigenden Belangen.  

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Gewann Sei-

tei“ wurde eine Umweltprüfung gemäß § 2a BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt. Es 

wurden voraussichtliche Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet sowie Maßnahmen zur Vermei-

dung, Minimierung und zum Ausgleich dargestellt, die im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans festgeschrieben bzw. gesichert werden.  

Es wird in diesem Zusammenhang auf den im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Frei-

flächen-Photovoltaik-Anlage Gewann Seite“ erstellten Umweltbericht verwiesen.  

 

6. Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Umweltbericht  

 

Aus der Bestandsbewertung geht hervor, dass die Schutzgüter überwiegend von geringer bis mittlerer 

Bedeutung sind. 

 

Hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen in der Bau- und Betriebsphase wurden folgende Kriterien 

untersucht: 

 Schadstoffe 

 Emissionen (Lärm, Licht, Wärme, Strahlung) 

 Belästigungen 

 Abfälle (Erzeugung, Beseitigung, Verwertung) 

 Gesundheitsrisiken 

 Kumulierende Wirkung mit anderen Vorhaben 

 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Insgesamt betrachtet sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.  

 

Durch das Vorhaben sind folgende erhebliche Auswirkungen zu erwarten: 

 

Schutzgut Pflanzen und Tiere  

 Bestand: intensiv genutzte Ackerflächen 

 2 Feldlerchenbrutpaare betroffen 
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 Keine Schutzgebiete direkt betroffen 

 Lage im 1000m-Suchraum des trockenen und mittleren Anspruchstyps 

 Lage im Randbereich zweier Wildtierkorridore 

 

Konfliktpotenzial: Biotope:    gering 

  Lage im Wildtierkorridor:  mittel 

  Artenschutz (Feldlerche):  hoch 

Die Bestückung mit Solarmodulen erfolgt ausschließlich auf ackerbaulich genutzten Flächen. Die Flä-

chen unter den Solarmodulen werden mehrjährig begrünt. Weiterer positiver Aspekt ist die Ausbildung 

von Gehölzsäumen an den Gebietsgrenzen sowie die Anlage einer Streuobstwiese in Norden der Vor-

habenfläche. 

 

Artenschutz  
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötung, Störung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) werden unter Beachtung entspre-
chender Vermeidungs-/Minimierungs- und vorgezogener Maßnahmen (Feldvögel) nicht ausgelöst 
 

Schutzgut Landschaftsbild 

 Strukturarm, durch Ackerland geprägt 

 Exponierte Lage 

 Angrenzende Waldflächen 

 tlw. hohe Bedeutung als Standort für natürliche Vegetation 

 in Teilbereichen angrenzende Streuobstflächen 

Konfliktpotenzial: exponierte Lage 

Durch die Anlage des Solarparks wird das Landschaftsbild mit einer technischen Anlage überprägt. 
Diese technische Überprägung ist als erheblicher Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild zu werten. 
Durch Eingrünungsmaßnahmen werden die Eingriffe minimiert und schutzgutübergreifend beim 
Schutzgut Pflanzen und Tiere kompensiert. 
 

Schutzgut Fläche/Boden 

 mittlere bis hohe Bedeutung für die natürliche Bodenfruchtbarkeit 

 geringe bis mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

 mittel bis hohe Bedeutung als Filter und Puffer für Schadstoffe 

 tlw. hohe Bedeutung als Standort für natürliche Vegetation 

Konfliktpotenzial: Versiegelungen im Bereich des Stalls, Teilversiegelungen durch die Wege für die 

Feuerwehr. 

Durch die Umnutzung des Planungsgebiets als Solarpark werden ausschließlich ackerbaulich ge-
nutzte Flächen in Anspruch genommen. Die Fläche unter den Solarmodulen kann jedoch weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Großflächige Bodenversiegelungen durch Fundamente für die So-
larmodule sind aufgrund der Verwendung von Rammprofilen nicht notwendig. Im Bereich des Stalls 
und der Schotterwege für die Feuerwehrzufahrt findet eine (Teil-)Versiegelung statt.  Aufgrund der ho-
hen Empfindlichkeit der im Gebiet vorhandenen bindigen Böden gegenüber dem Befahren mit schwe-
ren Baumaschinen, kann es baubedingt zu Bodenverdichtungen kommen 
 
Schutzgut Wasser 

 Oberflächenwasser. nicht betroffen 

 Wasserschutzgebiet: nicht betroffen 

 Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser bei Abtrag der Deckschicht 

Konfliktpotenzial: Aufgrund der teilweise kaum durchlässigen Deckschicht geringer Eintrag ins Grund-

wasser. 

Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu erwarten. 
 
Schutzgut Klima 

 Kaltluftentstehungs- und -abflussfläche. Beitrag zur Durchlüftung von Großglattbach 

Konfliktpotenzial: Begrünung unter den Solarmodulen und damit die Kaltluftproduktion ist gesichert 
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Durch die Solarparknutzung ändert sich lediglich das ursprüngliche Kleinklima. Da die Flächen unter 
den Solarmodulen weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, findet auch weiterhin eine Kalt- und 
Frischluftproduktion statt. Es sind durch die Umsetzung der Planung keine erheblichen Auswirkungen 
auf das Siedlungsklima von Großglattbach zu erwarten. 
 
Schutzgut Mensch 

 Fläche für Erholung und Tourismus 

 Ausgewiesene Radwege, Fernwanderweg 

 mittel bis hohe Bedeutung als Filter und Puffer für Schadstoffe 

 keine Wohnbebauung in der Nähe 

Konfliktpotenzial: Erholungsrelevante Infrastruktur (Rad- und Wanderwege)r 

Durch die technische Überprägung der Landschaft kann es zu leichten Beeinträchtigungen der Erho-
lungseignung des Gebietes kommen. Eine Meidung des Gebiets durch Erholungssuchende ist jedoch 
nicht zu erwarten. Durch den Einsatz von Trackern im südlichen Planungsgebiet können Blendwirkun-
gen vermieden werden. 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

 Keine Kultur- und Sachgüter in näherer Umgebung 

Konfliktpotenzial: nicht vorhanden 

Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten. 
 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern: 

Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten. 
Durch die Pflanzung von heimischen Gehölzen entlang der Gebietsgrenzen, der mehrjährige Begrü-
nung der Flächen unter den Solarmodulen mit einer für die Beweidung mit Rindern (Mutterkühe und 
Kälber) geeigneten Ansaat (z.B. Klee-Gras Mischung) der bisher intensiv ackerbaulich genutzten Flä-
chen, der Herstellung einer Streuobstwiese sowie die Umwandlung einer externen Ackerfläche in 
Blühfläche entsteht beim Schutzgut Pflanzen und Tiere eine Aufwertung, welche als schutzgutüber-
greifender Ausgleich für die Eingriffe in das Schutzgut Boden und Landschaftsbild herangezogen wird. 
 
Bezüglich der Umweltauswirkungen wurden keine sich wesentlich unterscheidende Planungsvarianten 
erarbeitet. 
Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen und Unterlagen sind keine außergewöhn-
lichen Schwierigkeiten aufgetreten. Für einige der in Anlage 1 Nr. 2b BauGB aufgeführten Kriterien 
liegen keine ortsbezogenen Informationen bzw. Untersuchungen vor (z.B. Luftschadstoffe); eine Prog-
nose wurde daher allgemein getroffen. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des Eingriffs 

 Minimierung des Eingriffs in das Landschaftsbild und Erholungsnutzung durch Eingrünungsmaß-

nahmen (Hecken, Streuobstwiese) 

 CEF-Maßnahmen für die Feldlerchen (Blühflächen/Feldlerchenfenster)  

 Gründung der Module durch Schraub-/Rammprofile um Versiegelungen des Bodens durch Funda-

mente zu vermeiden 

 Rückbauverpflichtung nach Nutzungsaufgabe 

 Dauerhafte Begrünung unter den Solarmodulen 

 Ökologische Baubegleitung sowie anschließendes Monitoring  

 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Umweltbericht 

Die größten Konfliktpotenziale ergeben sich für die Schutzgüter Boden, Landschaftsbild, Pflanzen, Tiere 

/ biologische Vielfalt, Landschaftsbild / Mensch. Die Eingriffe in das Schutzgut biologische Vielfalt kön-

nen durch interne und externe Maßnahmen ausgeglichen werden. Der Eingriff in das Schutzgut Boden 

kann durch interne Minderungsmaßnahmen und das verbleibende Defizit durch schutzgutübergreifende 

Maßnahmen beim Schutzgut Pflanzen und Tiere ausgeglichen werden. Für die Schutzgüter Land-

schaftsbild und Mensch (Erholung) werden die Defizite durch Minderungsmaßnahmen zu einem großen 

Teil reduziert.  
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7. Arten umweltbezogener Informationen 

 
Folgende Arten umweltbezogenen Informationen liegen vor:  

 Planungsbüro Beck GmBH, Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage – Habitatpotenzial-

analyse, Karlsruhe, März 2022 

 Planungsbüro Beck GmBH, Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage – Artenschutzrechtli-

che Einschätzung hinsichtlich feldbrütender Vogelarten, incl. Formblatt »Feldlerche«, Karlsruhe, 

Dezmber 2023 

 Planungsbüro Beck GmBH, Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage – spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung, Karlsruhe, Dezember 2023 

 Planungsbüro Beck GmBH, Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage – Erläuterung zur 

NATURA-2000-Vorprüfung Prüfung, incl. Formblatt, Karlsruhe, Dezember 2023 

 SONNWINN, Netzwerk unabhängiger Gutachter für Photovoltaik und Stromspeicher, Blendgutach-

ten PVA Großglattbach, Moorrege / Itzegrund, Oktober 2023 

 UXOPRO Consult GmbH, Luftbildauswertung zur Überprüfung des Verdachts auf Kampfmittelbe-

lastung von Baugrundflächen, Phase A, Fernerkundung – Überprüfung des Kampfmittelverdachts, 

Berlin, November 2923 

 Bioplan GbR, Umweltbericht und Grünordnungsplan inkl. Eingriffs- und Ausgleichsbilanz zum Be-

bauungsplan »PV-Anlage Gewann Seite«, Heidelberg, Dezember 2023 

 Institut Dr. Haag, Geotechnischer Bericht, Projekt Neubau PV-Anlage und Lagerhalle Gewann 

»Seite«, Großglattbach, Kornwestheim, November 2023 

 


